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als geschäftsführende Abteilung

für den Kontrollausschuss

Pressemitteilung des Kontrollausschusses vom 11. September 2008 

(„Graz 2003 Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH“;

 Internes Kontrollsystem Finanztransaktionen in den Geriatrischen Gesundheitszentren)


(1)
Graz 2003 Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH - 
Jahresabschluss zum 31. 12. 2007 – Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses
Der Stadtrechnungshof hat dem Kontrollausschuss in der Sitzung am 11. September 2008 einen Prüfbericht über die erfolgte bilanzrechtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2007 der „Graz 2003 Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH“ vorgelegt. 

Diese Prüfung wurde durch den Stadtrechnungshof durchgeführt um die mit Kosten verbundene Beauftragung eines externen Wirtschaftsprüfers zu vermeiden. Es handelt sich hierbei vorwiegend um eine Rechtmäßig​keitsprüfung in Bezug auf den Jahresabschluss. Daneben werden stets auch Themen des Internen Kontrollsystems und einzelne Gebarungsaspekte thematisiert.

Zur erfolgten Prüfung teilt der Kontrollausschuss durch seinen Vorsitzenden mit: 

· Der Stadtrechnungshof hat den Jahresabschluss des Jahres 2007 der „ Graz 2003 Kulturhauptstadt Europas GmbH“   geprüft, und gelangt zu folgenden Ergebnissen:

· Gegen den Jahresabschluss 2007 sind im Ergebnis keine Einwendungen zu erheben und entspricht dieser den einschlägigen Rechtsvorschriften.

Gebarungsaspekte und Internes Kontrollsystem
Es sind alle Vorgänge dem Geschäftsführer zur Entscheidung vorzulegen. Bei Bankbewegungen ist das Vier-Augen-Prinzip aufgrund der kollektiven Zeichnungsberechtigung zwingend verankert worden. Bei Beschaffungen mit geringfügigem Wert könnte eine Handkassenregelung eingeführt werden, die der zeitversetzten Abzeichnung des Geschäftsführers entgegenwirkt.

Derzeit erfolgt die Vertretung der Gesellschaft durch einen einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer. Der Aufsichtsrat wurde mit Ende des Jahres 2004 aufgelöst und somit besteht von dieser Seite keine Kontrollfunktion mehr. Für den Geschäftsführer ergeben sich nun Einschränkungen aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen und aufgrund der zustimmungspflichtigen Geschäfte der Geschäftsordnung aus dem Jahr 2000. Diese Beschränkungen wirken nur im Innenverhältnis. Eine außenwirksame Beschränkung der Vertretungsrechte des Geschäftsführers besteht nicht.

Die Gesellschaft erbringt neben ihrer Haupttätigkeit der Bewirtschaftung und Verwaltung der Murinsel Dienstleistungen im Bereich des Rechnungswesens für andere Gesellschaften der Stadt, da die derzeitige Auslastung bzw. das Aufgabengebiet des Verwaltungsapparates der Gesellschaft dies ermöglicht. 

Die bereits begonnenen Tätigkeiten für andere Tochtergesellschaften der Eigentümerin sind dahingehend zu untersuchen, ob nicht eine Art „Verwaltungsservicecenter“ im kulturellen Bereich bzgl. Organisation, Controlling und Rechnungswesen auf- bzw. auszubauen wäre.

Weiters könnten Synergieeffekte durch eine Zusammenführung der verschiedenen Gesellschaften mit ähnlichem Profil (Spielstättenbewirtschaftungen und -verwaltungen) erzielt werden.

Es empfiehlt sich aufgrund der oben aufgezeigten Punkte Kosten-Nutzen-Überlegungen anzustellen, ob nicht eine Zusammenführung mit anderen städtischen Betrieben oder Gesellschaften wirtschaftlich wäre. 

(2)
Internes Kontrollsystem betreffend Finanztransaktionen in den Geriatrischen Gesundheitszentren 

Der Stadtrechnungshof hat dem Kontrollausschuss in der Sitzung am 11. September 2008 einen Prüfbericht über die erfolgte Prüfung des „Internen Kontrollsystems betreffend Finanztransaktionen in den Geriatrischen Gesundheitszentren“  vorgelegt. 

Zur erfolgten Prüfung teilt der Kontrollausschuss durch seinen Vorsitzenden mit:

Der Stadtrechnungshof hat auftragsgemäß eine Einschau in das Interne Kontrollsystem bezüglich der Finanztransaktionen der Geriatrischen Gesundheitszentren durchgeführt und gelangt zu folgenden Ergebnissen:

1.
Kassa

Eine Kassenprüfung wurde durchgeführt - es wurden keine Mängel festgestellt.

Die Kassenvorschrift fordert bei jedem Wechsel der Person des Kassiers einen Übergabevermerk im Kassenübernahmebuch. Wird im Zuge des Wechsels der aktuelle Kassenstand nicht ermittelt, so fällt ein später festgestellter Kassenfehlstand in die kollektive Verantwortlichkeit beider MitarbeiterInnen. Aus der Sicht des Stadtrechnungshofes ist einerseits eine mehrmals täglich durchzuführende Kassenstandsermittlung zu aufwändig und andererseits ist ein Übergabevermerk ohne Kassenstandsermittlung nicht zielführend. Der Stadtrechnungshof empfiehlt daher, die Regelungen der Kassenvorschrift diesbezüglich zu hinterfragen.

2.
Bankgeschäfte

Es erfolgte eine statistische Auswertung der Telebanking-Protokolldateien.

Telebanking-Transaktionen erfolgen entsprechend dem Vier-Augen-Prinzip. Im Sinne einer vollständigen Umsetzung der Kassenvorschrift empfiehlt der Stadtrechnungshof, die Verfügungs​berechtigungen der beiden Bankinstitute dahingehend abzuändern, dass Telebanking-Transaktionen nur entsprechend einem verschärften Vier-Augen-Prinzip (Sonstige Verfüger + Kassa) durchgeführt werden können.

Im Falle der in Ruhestand getretenen Mitarbeiterin empfiehlt der Stadtrechnungshof, der Richtigkeit halber, die umgehende Veranlassung der Löschung der Abfrageberechtigung bei den Festgeldkonten der Stmk. Bank.
3.
Beschaffungswesen

Zum Zeitpunkt der Prüfung entsprach das Beschaffungswesen den Regelungen der Organisationsrichtlinie. Früher festgestellte Regelungsmängel sind mittlerweile beseitigt.

Der Vorsitzende des Kontrollausschusses
Der Leiter des Stadtrechnungshofes

GR Mag. Harald Korschelt eh
Dr. Günter Riegler eh

Graz, am 11. September 2008
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